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Reduktion und Verlag des ,,Srt)les. PaItoralblatie-3.«

Benedinti0 Ap0st0lina in arti(-ulo m0rtis.
Nachfolgende Congregationsentscheidung löst definitiv eine

Jrrung und Verwirrung, welche hinsichtlich der Ertheilung der
Benedintio Apost01ina in a1«tinul0 m0rtis hier und da ent-
standen war.

I!1x s. ()0ngr. Indu1g.
Vir Eminentissimus sanri Connilii nhristian0 n0mini pro�

pr0pagand0 Praefentus san. huin (Jongregationi lndu1gentiis
sanrisque Re1iquiis praepositae referebat, plu1-ibus in Regi-
0nibus san. 0ongregationi de Propaganda Fide subientis,
morem invaluisse, ab inopia sanerd0tum repetendum, ut
hi, quum non p0ssint infirmis adsistere usque ad ipsum
artinu1um m0rtis, Benedinti0nem Ap0st01inam cum Indul�
gentia plenaria -Fu art2«nuZo mom·s, eisdem impertiantur
post n0llata extrema Sanramenta, quum perinulum quidem
mortis adest, non tamen imminens. Qu0niam vero haen
agendi ratio anxietates et dubitati0nes in animos Missio-
narium induxit, Eminentissimus Praet"entus p0stulabat authen-
tinam l1an de re den1arationem s. 11uius 00ngregati0nis,
quae pro mai0ri Missionari0rum quiete quamlibet inner-
titudinem removeret.

Quare sequens dubium Patribus (Jardina1ibus dirimendum
i"uit prop0situm.

ZJt7«um Be-2noZ2«nt2«o «4z)0stoZ2«na (-um IuaZuZ·eJeø2t2·a zJZeø2a««a
T« am-·nuZo more-ed dar-2« z)a5s2«t Post noZZaia ea:tø«ema San7«a-
meuta, gutem z)e7«2«nuZum gu2«rZe-« Martin acZe.5t, non Hamen-
imm2«ø2ens?

Eminentissimi an Reverendissimi Patres in generali

(J0ngregatione habita die 18. Denembris 1885 in Aedibus
vatinanis responde1-unt:

«4f;H7«mat2·ne.· quam responsi0nem en- we« natura pro
0mnibus aegrotis 0hristili(1elibus in m0rtis perinul0 n0nsti-
tutis va1ere dixerunt.

Fanta ver0 de hie reIati0ne in audientia ha1)ita die
insequenti a subsnripto, Senretari0, Sanntissimus D. N.
Leo PP. XIII. Patrum Cardinalium resp0nsionem approbavit.

Datum Roman ex senretaria eiusdem S. 0ongregationis
die 19. Denembris 1885. e

I. B. card. P1«a112eIiI1, Praefentus,
PranZisnus della. v01p0, senretarius.

;

Verschiedenheit des Firmpathen vom Taufpathen.
s. C. G. 1)enretun1.

Aneonitanus Praesul in ratione status suae di0enesis
sequens pr0posuit p0stulatum: ,,N0n raro aenidit, ut ille
idem, qui infantem 1evavit a sanr0 f0nte, ipsum etiam in
sanrament0 00niirmationis susnipiat. Paronhi asserunt,
frustra se adlab0rasse ad hunn antiquum m0rem t01lendum,
an pr0inde a praedenesso1-ibus meist tolleratum i«uisse.
Quaeritur igitur, utrum hanc agendi rati0 to1lerari possit?

S. O. 00nni1ii re disnussa sub die 16. F�ebruarii 1884
respondit:

P0sse t01erari, sed Bpisn0pus nuret aZ)u.·-um peden-
tentim eve1lere.

Diese Entscheidung, durch welche es als Mißbrauch erklärt
wird, den Taufpathen des Kindes auch wieder als Firmpathen
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zu nehmen, bekräftigt die Vorschrift der Eichstätter Pastoral-
Instruktion (tit. III. oap. 2. § 3): op0rtet in hoc sac1«ament0
(0onfirmati0nis) ad11ibere pa.trin11m . . . . an nisi o0gat neces-
sitas, ab illo, qui baptismo i·ue1«at a(111ibitus, cZe«de7«sum.
Diese Vorschrift ist schon in der ersten Ausgabe (1768) enthalten.
Dem beigegebenen Citate zufolge stützt sie sich auf das Kirchen-
recht: oap. 100. dist. 4. de e0nsecr.: ,,In (-atec11ismo et
in baptjs1n0 et in coniirma.ti0ne unus patrinus iieri potest,
se« «e3ces.52«tas c0»cJ(«. Neu est tamen (3onsuetu(10 1«0mana, se(1
per singu10s singuli suseipjunt.«

Vereinzelte Autoren (Cr0ix nach Busenbaum de Sa(-kam.
Oonfu-m. num. 398) wollen zwar jede Ursache gelten lassen,
den gleichen Pathen zur Taufe und Firmung beizuziehen, jedoch
alle übrigen, welche der heil. Liguori (lib. VI. te. 2. cap.« 2.
num. 187) und Fert!aris (G0nHrmatio Irrt.  num. 14)
anführen, lassen nur jene ,,necessitas« gelten, welche die freie
Wahl eines Pathen wirklich unmöglich machen.

Der obige Canon 100 ,,in (-ateehismo«, welcher dem Papste
Hvginus zugeschrieben wird, findet sich in vielen Canonen-
Sammlungen (Ps. lvo I, 218; Iv0 I, 77; S, Anselm.
Lucis. Colle(-t. IX, 19), auch in der Sammlung Burkhard�s
von Worms (IV, 24).

Die Kölner Svnode von 1652, welche die Pflichten der
Firmpathen vollständig auseinandersetzt, sagt, daß der Firm-
pathe vom Tauspathen unterfchieden sein solle, damit ein jeder
seine Psiichten desto besser erfüllen könne.

Auch neuere deutfche Synoden schärfen die alte Vorschrift
ein. Z. B. die Synode von Gran (1858) tit. III. (-ap. 3-
(Patrinus c0nHrmationis sit) si fieri p0test, diversus a patrino
baptismi. Gleiches sagt das Concil von Prag (1866) tit.
IV. cap. 3. Das Concil von Wien (1858) tit. III. cap. Z»
verbietet geradezu denselben Tauf- und Firmpathen: Bun(1em
in baptism0 et in c0nkn-matione sp0nsorem l1abere non Je?-er.

Die Neformation in Schlesien.
Von Erzpriester D--. Soffner in Oltafchin.

§ 10. Die Breslauer ändern vieles an dem Gottesdienste und
an dem Ritus und den Gebräuchen der Kirche, 1525.
Jnzwischen, und noch bevor Moibanus als Pfarrer bei St.

Elisabeth angestellt worden, waren fchon manche größere
Aenderungen am Gottesdienst u. dgl. in den Kirchen der
Stadt vorgenommen worden. So hielt das Domkapitel
bereits in seiner Sitzung vom 25. Januar 1525 es für noth-
wendig, dem Bischofe zu empfehlen, daß er in feiner den
Breslauer Rathsherrn bezüglich oben gedachter Tractaten zu
ertheilenden Antwort hinzufüge und verlange, der Magistrat

solle dem Dr. Heß aufgeben, alles wiederherzustellen, was er
in der Kirche vermessentlich abgeschafft. Weit umfafsender aber
waren die Aenderungen, von denen Pol1) Meldung thut,
indem er berichtet, daß am Sonntage Quas1modogeniti (23. April)
d. J. in Breslau die Verehrung der Bilder, die Procefsionen
mit dem Allerheiligsten, die Vigilien und Seelenmessen, die
Weihungen von Wasser, Salz &c. abgeschafft, dagegen das
Fleifchessen an den Freitagen und in der Fastenzeit erlaubt,
und auch den Priestern gestattet worden sei, in die Ehe zu treten
und dabei ihr kirchliches Amt zu behalten, wozu noch Ehrhardt2)
bemerkt, daß dies mit Wissen und unter Auktorität des
Magistrates geschehen sei. Doch mag damals die Aenderung
der Ceremonien wohl keineswegs eine so durchgreisende gewesen
sein, wie man nach Pol glauben möchte, da noch am 20. August
1526 der Magistrat durch Abgeordnete beim Domkapitel
Anträge in gedachter Beziehung stellen ließ3). Als sodann
Moibanus seine Stelle bei St. Elifabeth angetreten hatte,
erfahren wir, daß ebenfalls der Magistrat den Altaristen an
beiden städtifchen Pfarrkirchen verboten habe, ihren Verpf1ich-
jungen an denselben mit Abs1ngen der Tagzeiten der allersel.
Jungfrau und Feier der heil. Messe fernerhin nachzukommen,
worüber diese sich am 31. August d. J. heftig beim Dom-
kapitel beklagen, letzteres zugleich bittend, daß es ihnen hierin
vom Bifchof Hilfe und Schutz erwirken möge. Infolgedessen
erhielten sie denn auch vom Bischof durch Rescript, da.
Ottmachau 10. April 1526, die Erlaubniß, daß sie besagte
Verpflichtungen in anderen noch katholisch gebliebenen Kirchen
der Stadt erfüllen könnten. Wie viel einfache, sog. Altar-
benesicien damals der Rath bei Abschaffung der Altaristen an
beiden Kirchen im ganzen zur städtifchen Kasse eingezogen
haben mag, ist nicht bekannt; dagegen hatte Cochläus, wie er
aus Breslau den 9. März 1540 an den Kardinal Kaspar
Contarini schreibt4), vernommen, daß die Zahl derselben s1ch
über fünfhundert belaufe, deren sämmtliche Früchte und Ein-
künfte die Breslauer Herrn in die Gemeindekasse fließen
ließen und hievon ihre Kirchendiener besser besoldeten und
ihre Schulen reichlicher unterstützten, als dies früher der Fall
gewesen war.

Jm allgemeinen aber hatten sie die heil. Messe, wenngleich
sie dieselbe dem lutherifchen Lehrbegriff entsprechend ihres
Opfercharacters enikleidet und daher auch alle hierauf bezüg-
lichen Gebete aus ihr weggelassen, noch als liturgifche Handlung,
nämlich als Abendmahlsfeier, in ihrem Gottesdienste bestehen

I) Pol a. a. O· III. 38. E) Ehrhardt a. a. O. I. 89.
Z) Kastner a. a. O. I. 47.
4) Mitgetheilt von Otto in der Zeitfchrift XII. 468.
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lassen�) und selbst die Namen: Messe, Hochamt, sowie die
lateinische Sprache, die Meßkleidung, die Elevation und dgl.
beibehalten, gemäß der hierauf beziiglichen Weisung, welche
Luther schon um das J. 1522 den Prädikanten ertheilt haite2).

Da auf diese Weise der Gottesdienst im ganzen auch jetzt
noch die bisherigen äußeren Formen zeigte3), so mochte das
Volk überhaupt oder doch diejenigen aus ihm, welche nicht
genauer auf einzelne wichtigere Punkte achteten, dessen gar
nicht gewahr werden, welch� wesentliche Veränderung in gedachter
Beziehung vor sich gegangen, daß man nämlich von der Sache
nun blos noch die Schale besaß, während man den Kern
verloren hatte.

Luther selbst hatte die Elevation erst auf das Drängen
der reformirten Schweizer und infolge persönlicher Einwirkung
des Landgrafen Philipp von Hessen im J. 1539 in der
Schloßkirche zu Wittenberg abgeschafft, hatten ihm aber nach-
her, wie Melanchthon schreibt, viele ungelehrte Leute deswegen
viel zu schaffen gemacht4), indem sie, wie Buckisch·"�) sagt,
ihn bezüchtigt, daß er es den Sakramentirern zu Liebe gethan
habe. Anderswo, wie in Braunschweig-Lüneburg, hat sich
dieselbe bis Mitte des 17., oder wohl auch, wie in Holstein,
sogar bis Ende des 18. Jahrhunderts im Gebrauch erhalten6).
Bezüglich Schlesiens bezeugt Buckifch nach der Mitte des
17. Jahrhunderts7), daß damals in unserem Lande zwar
nicht mehr die Elevation. wohl aber noch der alte Gebrauch
bestanden, ,,daß nebst Behaltung der Caseln in Aussprechung
der sacramentalischen Worte das Glöckel geläutet, und auf
die Brust geschlagen« wurde, ein Gebrauch, von welchem auch
noch Fibiger aus dem Anfange des 18.Jahrhunderts meldet8),
daß er an einigen Orten abgeschafft, an anderen, wie zu
Breslau, beibehalten sei, sowie auch Schmeidler mitzutheilen
weiß 9), daß der Gebrauch, beim Gottesdienste Meßgewänder
zu tragen, sich selbst bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts
daselbst erhalten habe. Aber auch bei der heil. Taufe wurden
in Breslau katholische Ceremonien, wie der Exorcismus, der

I) In Oberschlesien scheinen einzelne Prediger noch bis in�s 17. Jahr-
hundert hinein selbst sog. Seelenmessen gelesen zu haben, da Pastor
Lison in Sohrau, dessen Sohn Jgnaz Lison, ebenfalls Pasior daselbst
im J. 1629 infolge des R«estitutions-Ediktes von da verabschiedet wurde
und nach Ungarn ging, vom Bischof Karl (l608-�1624) sich zwei
Meßfundations-Urkunden hatte bestätigen lassen; vgl. Weltzel, Gesch.
des Raiiborer Archipresbyterats Vl.

2) Vgl. Katholik i88-Z l1. 524. Z) Vgl. Köstlina. a. 207.
4) Vgl. Erdmann, Luther und die Hohenzollern 202.
D) Vgl. Fibiger a. a. O. I. 211.
H) Vgl. Janssen a. a. O. lll. (7. Aufl-) 364-
7) Vgl. Fibiger a. a. O. l. 211. S) Ebendas. Il. 148 ff.
9) Vgl. Schmeidler a. a. O. 213.

Gebrauch des Tauf- oder sog. Westerhemdchens und der Tauf-
kerze, noch lange Zeit beibehalten, und bei -Spendung des
heil. Abendmahles bestand noch im J. 1580 daselbst die
aus der katholischen Kirche mithinübergenommene Sitte, daß
derselben Beichte und Absolution, bei welcher der Geistliche
saß, der Beichtende aber kniete, vorherging, und daß letzterer
nachher die heil. Communion in anbetender Stellung, auf
beiden Knien liegend, empsing«).

Dagegen scheinen sich die Breslauer von anderen kirchlichen
Gebräuchen, insbesondere von den Weihungen und Segnungen
der Kirche, schon frühzeitig losgesagt zu haben, und mag von
den Geistlichen der Stadt"«) wohl Moibanus am heftigsten
gegen dieselben geeifert haben. Wenigstens wissen wir von
ihm, daß er im Jahre 1541 eine besondere Schrift unter dem
Titel: Epist0la D. Ambrosii M0ibani, Par0c11i V1·atiSl. de con-
secratione Palmarum et aliis 0eremoniis e0c1esiast:icis ad
Reverendum in Christo Dominum J 0annem Episc0pum Ni(z0p0l.
ei: S11ki�ra.ganeum Vratis1. verfaßte und an Kreuzerfindung d.
J. zu Breslau veröffentlichte, worin er, wie er sagt, wegen
einer am Palmsonntage vorher gehaltenen Predigt einigermaßen
Rechenschaft geben will und dabei z. B. von den Weihungen
der Kräuter, des Salzes, des Wassers, der Palmen &c. stch
dahin ausspricht, daß dieselben offenbar voll von Aberglauben
seien, sowie auch von den Segnungen des Kreuzes und der
Bilder sich dahin erklärt, daß dieselben auf nichts anders hinaus-
laufen, als auf Götzendienst, Verachtung Christi und Vernichtung
des wahren Glaubens. DaßYihn1 hierauf von katholischer
Seite der Minorit Er. Mich. Hillebrant in seiner am
6. Januar 1542 zu Krakau herausgegebenen IJpist0la ad
D. Balthasarem Episc0p11m Vrat;isl., und der Breslauer Dom-
herr Joh. Cochläus in seiner 1543 zu Jngolstadt gedruckten
Defensio eeremoniarum Ecclesiae unter einem großen Aus-
wande von Schriftstellen geantwortet haben, ist schon ander-
weitig3) näher angegeben worden. Daher sei hier nur noch
bemerkt, daß einzelne besonders grobsinnliche Anhänger der
neuen Lehre den Unterschied dieser von der alten Lehre vornehm-
lich, wie es scheint, darein zu setzen pflegten, daß sie nun nicht
mehr zu fasten brauchten und ein ausgelassenes, zügelloses
Leben führen dürften. Denn Moibanus selbst wendet sich
gegen die verkehrte Ansicht solcher Leute, indem er in seinem
im J. 1535««) zu Wittenberg erschienenen Katechismus: Cate-

1) Gillet a. a. O. l. 155.
2) Schon im J. 1532 waren an den beiden Pfarrkirchen zu St.

Elisabeth und zu St. Maria Magdalena allein außer den Psarrern
acht Kapläne angestellt; vgl. F:-. Mich. Hillebrant 50.

S) Ebendas. 52 ff.
4) Nicht 1539, wie Sommer a. a. O. irrig angiebt.
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chismus, auf zehn Artikel göttlicher Schrift gestellet re. Art. 3,
Spr. 2 gegen sie sagt, Fleischessen und Niemands fürchten
mache nicht evangelische Leute, worauf ihm freilich Mich.
Hillebrant in seiner Gegenschrist: Warer und christlicher Unter-
richt aus göttlicher Schrift 2c.�) unter Nr. 33 erwidert:
»Gewiß nicht; aber warum hat man denn um der Speise
willen die Ordnung ganzer gemeiner Kirchen zerrissen, und so
viel Uneinigkeit und Zwietracht zugericht?«

Zur Pflege der Heimathskunde.
Von Regens Jungnitz.

Geschichte des Ratiborer Archipresbyterats. Hisiorisch-
topographisch- statistische Beschreibung der zu demselben gehörigen
Dörfer, Kirchen, Kapellen, Schulen u. s. w., als Ergänzung
der Kirchengeschichte Ratibors und als Beitrag zur Adelsgeschichte
Oberschlesiens. Aus Urkunden und amtlichen Arten verfaßt
von A. Weltzel, Geistlichem Rath und Pfarrer von Tworkau.
Jm Selbstverlage. Ratibor 1885. S. XV, 602.

Geistlicher Rath Weltzel hat die Freunde vaterländischer
Geschichte schon wieder mit einer werthvollen Gabe beschenkt,
die ein erneutes»Zeugniß ist seines unermüdeten Forscher-
geistes und erstaunlichen Sammelfleißes. Seit Jahrzehnten
mit der Erforschung der Vorzeit Oberschlesiens beschäftigt, hat
er aus allen ihm zugänglichen Archiven reiche Sammlungen
angelegt und mehrere ausgezeichnete Städtechroniken und Mono-
graphien hervorragender Adelsgeschlechter verösfentlicht. Nach
Erscheinen der 2. Auflage seiner Geschichte der Stadt Ratibor,
in welcher die kirchlichen Verhältnisse ausführlich behandelt
sind, wurde er angeregt, auch eine historisch-topographische
Beschreibung sämmtlicher zum ArchipresbyterateRaiibor gehörigen
Landpfarreien auszuarbeiten. Die Veröffentlichung des umfang-
reichen Werkes wurde ermögltcht durch die Freigebigkeit des
Hochwürdigsten Herrn Fürsibischofs Robert, indem dieser hohe
Gönner und Förderer heimathlicher Geschichtsschreibung die
ansehnlichen Druckkosten huldreichst gewährte.

Pfarrchroniken smd nicht blos von lokaler Bedeutung,
sondern auch wichtig für die Bisthumgeschichte. Anfänge zu
denselben finden sich schon in früher Zeit. Zunächst wurde
vorzugsweise der Zweck verfolgt, die Kirchengüter vor Verlusten
zu bewahren. Bischof Petrus Nowak verordnete auf der
Diöcesansynode 1454, daß sowohl bei der Domkirche und den
Collegiatsttften als auch bei den Psarrkirchen zwei Verzetchnisse
angelegt würden; in ersteres sollten die Einkünfte der einzelnen
Beneficien, in das andere die kirchlichen Geräthschaften gewissen-
haft eingetragen und die Nachweisungen durch die Dekane

1) Vgl. l«�--. Mich. Hillebrant 4l.

und Erzpriester dem Bischof eingereicht und in seiner Kanzlei
aufbewahrt werden. � Da viele kirchliche Beneficien verloren
gingen, weil -die Urkunden und Privilegienbriefe abhanden gekom-
men, befahlBischofMartin G erstmann aufderSynode1680,
solche Schriftstücke in der Kirche aufzubewahren. Die Archi-
diakonesollten von den Pfarrern die Fundations- und Bestätigungs-
Urkunden, die Gerechtsame und Privilegien s1ch vorzeigen
lassen, damit sie in einem Buche verzeichnet und bei der
nächsten Diöcesansynode vorgelegt würden. � Aus der Zeit
der Glaubensspaltung haben stch- außer bei Collegiatsiiften und
Klöstern, wenig kirchliche Urkunden erhalten; bei der Rückgabe
der Kirchen an die Katholiken waren die Archive fast überall
vollständig leer. � Fürstbischof Franz Ludwig erließ 1693
an die Archidiakone und Erzpriester die Weisung, über die
Namen sämmtlicher Kirchen des Bisthums, über das Alter
derselben, über die Heiligen, zu deren Ehren sie gestiftet worden-
sorgfältige Ermittlungen anzustellen. Von höchstem Werthe für
die Geschichte der Pfarreien und Schulen smd die noch erhaltenen
Berichte, welche bei den kanonischenen Vis1tation über sämmtliche
Parochien im 17. und im Anfange des 18. Jahrhunderts
verfaßt und gesammelt wurden. � Als 1810 der Ratiborer
Archipresbyteratseonvent den Vorschlag machte, jeder Pfarrer
des Cirkels möchte eine genaue Beschreibung der kirchlichen
Jnventarstücke, Rechte und Nutzungeu, der Art und Weise
des Gottesdienstes u. s. w. anfertigen, antwortete das General-
Vikariat-Amt belobigend und schrieb unter anderem: ,,Durch
zweckmäßige Darstellung wird sich jeder Pfarrer ein Verdienst
fürseineNachfolger erwerben, wenn diese sogleich alle erforderlichen
Nachrichten vorfinden. Mancher Anstoß in der Gemeinde,
manche Verlegenheit in der Amtsführung, die Abhängigkeit
von untergeordneten Kirchenbeamten, bei denen sonst Belehrung
gesucht werden müßte, auch Prozesse werden dadurch vermieden.
Würde der Beschreibung zugleich eine Chronik über merkwürdige
Schicksale und eine Charakteristik der Gemeinden in Ansehung
ihrer Bildung, Sittlichkeit, ihrer lebhaften oder geringen Theil-
nahme an der Förderung des Schulunterrichts u. s. w. beigefügt,
so würde solche für die Nachfolger noch nützlicher sein, ihnen
zweckmäßigen Stoff zu Gelegenheitsreden geben.« � Die
Zeitschrift »Von der katholischen Kirche« 1829 Heft 9 ermuntert
gleichfalls zu historisch-topographtschen Beschreibungen auf.
Desgleichen ist die Nützlichkeit der Psarrchroniken in der
Geschäftsverwaltung des seligen Saue-r § 80 gebührend hervor-
gehoben. Mehrere Artikel des Schles. Kirchenblattes, namentlich
Jahrgang 1868 Nr. 39 und 40 enthalten eine Anleitung zur
Bearbeitung.

Diesen Wünschen und Anweisungen nun ist Weltzel nicht
blos für seine eigene Pfarrei, sondern für das ganze Archipres-«
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byterat Ratibor in einer Weise nachgekommen, die wenigstens
in Schlesien einzig dasteht. Für jedes Kirchdorf und jeden
einzelnen eingepfarrten Ort sind alle historischen Nachrichten
von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart mit wahrem Bienen-
Heiße gesammelt; die Kommunalverhältnisse der Ortschaften
werden dargelegt; die Vorbesitzer der Rittergüter werden soweit
als möglich zurückreichend nach Namen und Stand, mit Erwerbs-
zeit und genealogischen Angaben verzeichnet. Die eingehendste
Behandlung finden natürlich die kirchlichen und pfarrlichen Ber-
hältnisse. Große Sorgfalt ist auch auf die Geschichte der Schule
verwandt; die Lehrer der Gegenwart und der Zukunft erhalten
hier ausgiebige und zuverläßige Nachrichten für die Erweiterung
der ihnen aufgetragenen Orts- und Schulchroniken. � Bei der
ganzen Anlage des Werkes, welches im großen Ganzen als
eine Kette zahlloser aneinandergereihter Notizen sich darstellt,
darf es nicht Wunder nehmen, daß die Darstellung etwas
monoton und trocken sich gestaltet. Zu bedauern ist, daß
die Unmasse der im Buche enthaltenen Nachrichten für den
Historiker und Alterthumsforscher nicht durch ein sachgemäßes
Register nutzbar gemacht ist.

Der Geschichte und Beschreibung der einzelnen Pfarreien
sind drei Abschnitte vorausgeschickt, welche die Geschichte des
Oppelner Archidiakonats, des Ratiborer Kommissariats und
des RatiborerArchipresbyterats und darin vieles von allgemeinem
Interesse enthalten. Das Wichtigste daraus soll hier für weitere
Kreise mitgetheilt werden, gleichwie oben einiges aus der
Einleitung des Buches herausgehoben worden ist.

Da es den Bischöfen wegen des großen Umfangs der
Diöcesen unmöglich war, selbständig alle Geschäste zu über-
nehmen, so übertrugen sie die Verwaltung der Diöcese und
die Ausübung der geistlichen Gerichtsbarkeit nächst dem Official
den Archidiakonen. Das Bisthum Breslau finden wir um
die Mitte des 13. Jahrhunderts in die vier Archidiakonate
Glogau, Liegnitz, Breslau und Oppeln eingetheilt. Jedem
derselben war eine Anzahl Archipresbyterate zugewiesen, die
wieder einen bestimmte Kreis von Pfarrsprengeln umfaßten.
Das Amt des Archidiakon, für welches man immer einen
der tüchtigsten und geschäftsgewandtesten Priester wählte, war
namentlich in älterer Zeit umfassend und einflußreich. Er
prüfte die Kandidaten des geistlichen Standes und führte
die Angestellten in ihr Amt ein, hatte das Aufsichts- und
Strafrecht über den Clerus, ertheilte Dispensen, sendete die
bischöflichen Verordnungen den Erzpriestern zur weiteren
Publikation an die Seelsorger zu und erstattete der geistlichen
Behörde genauen Bericht über den Zustand der Kirchen und
Schulen, wie er ihn auf den Visitationsreisen gefunden.
Das Archidiakonatsamt war gewöhnlich mit einer Sttftspräbende

verbunden. Mit der Aufhebung der Collegiatstifte 1810
quiescirte das Amt der Arichidiakonen; nur in Glogau blieb
die Würde als Ehrentitel eines Präbendars.

Zur Vornahme einzelner in seinem Namen vorzunehmender
Amtshandlungen beauftragt der Bischof geschäftskundige Cleriker
als Kommissarien. Der Auftrag ist entweder ein vorüber-
gehender, in welchem Falle das Amt nach Ausrichtung des
übertragenen Geschäftes erlischt, oder ein dauernder, wenn ein
größerer Umfang von Pflichten in einem abgegrenzten Bezirke
auf längere Zeit übertragen wird. Jn den Synodalakten treten
öfters solche Kommissarien auf, die einen nur vorübergehenden
Auftrag ausführen. (v. M0ntba0h, Natura syn0dalia, 136, 143,
233.) Daß die Oommissarii prepetui an die Stelle der früheren
Archidiakone, mit wesentlich veränderter Befugniß, getreten
seien- ist eine vielfach verbreitete, aber irrige Meinung. Wir
finden vielmehr schon im 15. Jahrhunderte fest angestellte
bischöfliche Kommissarien, die über eine ziemlich große Anzahl
v,on Archipresbyteraten die Aufsicht führten. In älterer Zeit
scheint jedes Archidiakonat nur ein Kommissariat gehabt zu
haben. Erst nach dem westfälischen Frieden, als in den kaiser-
lichen Erbsürstenthümern die von den Protestanten occupirten
Kirchen zurückgegeben wurden, scheint jedes Fürstenthum, mit
Ausnahme des Breslauer, ein Kommissariat erhalten zu haben.
Es bildete ein Kollegium, das aus dem Kommissar, zwei
Assessoren (Domherren, Erzpriester oder Pfarrer des Bezirks)
und einem Notar bestand. Den Namen vicariatus foraneus
führte es von der auswärtigen Stellvertretung im Gegensatze
zu dem vie:-u-i11s genera1is in Breslau. Die ,,Schles. Jnstanzien-
notiz« von 1744 zählt folgende Kommissariate auf: Glogau,
Hirschberg- Jauer, Liegnitz, Neisse, Oppeln und Ratibor, zu
denen später Münsterberg, 1826 Pleß, 1844 Breslau und
Trachenberg und 1854 Groß-Strehlitz hinzukamen. Außerdem
bestehen im österreichischen Antheile des Bisthums die» beiden
Kommissariate Neisse und Teschen. �� Ueber den Umfang
der Pslichten eines Kommissars sind noch bischöfliche Verordnungen
aus dem 17. Jahrhunderte vorhanden. Auch die pragmati·sche
Sanction des Fürstbischofs Franz Ludwig vom 26. Oktober
1699 enthält diesbezügliche Vorschriften. Die allgemeine Ueber-
s1cht des Bisthums Breslau vom Jahre 1802 zählt die Amts-
pflichten unter 9 Nummern auf. ��- Durch längere Zeit hatten
sich die Bewerber um ein Beneficium einer Prüfung vor
dem Erzpriester oder Kommissarius zu unterziehen. Fürst-
bischof Emanuel v. Schimonski aber führte 1825 das Pfarr-
concursexamen in allen Kommissariaten wieder ein. Die
Prüfungen fanden im Mai und August durch drei Tage vor
einem Präses (in der Regel der Kommissarius) und mehreren
Examinatoren statt und wurden die Themata für die schriftlichen
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Arbeiten vom General-Vikariat-Amte gestellt. Seit 1844
wurden die Prüfungen nur in Breslau und Ratibor und
seit 1848 nur in Breslau jährlich zweimal gehalten.

Unter dem Archidiakon und Kommissarius steht der Erz-
priester oder Landdechant ((Ilecanus rura1js, im Gegensatz zu
der in den Kapiteln bestehenden Dignität des Dekans). Die
Archipresbyterats-Eii:richtung in der Breslauer Diöcese fand
zugleich mit der Abgrenzung der Pfarrbezirke statt und reicht
bis in den Anfang des 13. Jahrhunderts zurück. Der Ver-
asser hat sorgfältig von Bischof Heinrich I. bis zur Gegenwart
alle Bestimmungen gesammelt, die in den Synodalakten und
Currenden über die Befugnisse und Pflichten der Erzpriester
enthalten sind. Am 18. Januar 1718 verordnete das
General-Vikariat-Amt, daß für die jährlich zu haltenden
KirchenVisitaiioneU ein Pfarrer, per mai01·a v0ta gewählt, als
A(-tua1·ius circu1i dem Erzpriester assistire.

Wer über die geschichtliche Entwicklung dieser Diöcesan-
Verhältnisse sich näher unterrichten will, nehme das Buch selbst
zur Hand; dasselbe sei nicht blos dem oberschlesischen, sondern
dem gefammten Breslauer Clerus warm empfohlen; möge es
recht Vielen AItIregung und Muster sein, Pfarrchroniken zu
verfassen! ««

Ein Jubiläumsbrief.
ca:-issime! Du fühlst mit mir, schreibt ein älterer Freund

an einen jüngeren im ,,Augsb. Pstbl.« daß es nun hohe Zeit
wird, ernstlich an die Jubiläums-Arbeit zu gehen, und es
scheint, daß Du jetzt tief das Wort Dir zu Herzen genom-
men, das ich einst gelegentlich bei einer Unterredung unter
vier Augen hinwarf: »Aus diesem Jubiläuin wird das
werden, was wir Seelsorgspriester zunächst daraus
machen.«

Was hilft all der Eifer des heil. Vaters und unserer
Bischöfe, wenn die Priester sie nicht unterstützen? Wenn die
Hirtenbriefe und Mahnschreiben der Kirchenfürsten noch so
innig und warm, überzeugend und eindringlich sind � sie
allein vermögen nicht die Massen zu erwärmen. Wir Seel-
sorger müssen oft in dieser Jubelzeit das Volk belehren und
davon reden, warum der heil. Vater schon wieder ein Jubi-
läum ausgeschrieben hat und was er von demselben erwartet,
und welche Anforderungen dasselbe an einen Jeden � Priester
und Laien �� stellt.

Außer der eindringlichen, verständlichen und warmen Be-
lehrung ist unser Gebet am Platze. Täglich sollte jeder Prie-
ster, am Altare ganz besonders, um ein gesegnetes Jubiläum
beten und auch sonst seine Gebete mit den Millionen verei-

nigen, die auf der weiten Erde für den glücklichen Erfolg des
Jubiläums beten, büßen uiid arbeiten.

Wer selbst kalt ist, wie kann der andere erwärmen? Wer
selbst keine Freude hat an dieser Gnadenzeit, wie kann er
andern eine beibringen? Wie kann der seine Pfarrkinder zum
heiligen Kampfe begeistern, der selbst nicht mitthut oder lau
ist und sich so zeigt?

In seinem herrlichen Ruiidschreiben über die christliche
Staatsordnung hat der heil. Vater gegen alle destruktiven Ele-
mente laut und verständlich den Krieg erklärt, in dem Rund-
schreiben vom 22. Dez. 1885 ruft er als Oberfeldherr der
streitenden Kirche zu den Waffen.

Die Parole lautet: »Das Reich Christi.« Christus soll
herrschen auf der ganzen Erde, in den Herzen der Einzelnen,
in den Familien, in den Gemeinden, in den Staaten.

Zu diesem Riesenkampfe ruft Leo xI1I. alle, denen ihr
Heil am Herzen liegt (qu0tqu0t sua est (-o1«(1i sa1us). Alle
mahnt er zur Besserung des Lebens und zum F·ortschritt in
der Tugend, zur Bekämpfung der antichristlichen Weltordnung
und zur Förderung des wahrhaft christlichen Geistes. Darum
gilt von diesem Jubeljahre das Wort der geheimen Offenba-
rung: »Der Teufel hat einen großen Zorn.« Er ist rastlos
thätig und bietet Tag für Tag alle seine Mannen auf, die
erhofften Früchte des Jubiläums unmöglich zu inachen.

Um so mehr muß jeder Priester, ganz besonders der Seel-
sorger auf seinem Posten stehen und unermiidet thätig sein,
so, als ob von ihm allein die Frucht des Jubiläuins abhinge,
von s einer Buße, von s einen Gebeten, vonseiner Thätigkeit in
Schule und Kirche. Wir dürfen nichts unversucht lassen, alle,
die unsrer -Hirtensorge und Hirtenliebe anvertraut sind, in
den Bufzgeist und Gebetseifer einzuführen und darin
zu erhalten.

Wir sind die Offiziere in diesem Kampfe. Ein Führer,
der sich im Krieg nicht bewährt, hat sein Glück verscherzt.
»Jetzt ist die gnadenreiche Zeit, jetzt ist der Tag des Heils«

Wenn wir mehr und inniger als sonst beten und wärmerer
und eindriiiglicher als sonst predigen, so wird Gott uns mit
seiner Gnade helfen, ,,zu gnadenreicher Zeit erhöre ich dich
und am Tage des Heils helfe ich dir.«

Aber wir müssen vor Allem Buße predigen mit Wort
und Beispiel. Durch die Bußpredigt ist die Welt christlich
geworden, durch Bußpredigt muß sie wieder zum thätige;i
Christenthum zurückgeführt werden.

St. Johannes der Täufer begann seine Predigt mit den
Worten: ,,Thuet Buße!« Jn gleicher Weise begann Chri-
stus zu sagen und zu predigen: ,,Thuet Buße!« Der Schluß
der ersten Predigt des heil. Petrus lautet: ,,Thuet Buße!«
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Maria von Lourdes sprach zu den beglückten und begnadigten
Kindern: ,,Buße, Buße, Buße!« und in erster Reihe betont
unser heil. Vater bei Ankündigung des Jubiläums die Buße
jedes Einzelnen. Er trägt den Bischöfen auf, ,,Priester aus-
zuwählen und ihnen zur Aufgabe zu machen, durch fromme,
der Fassung des Volkes angemessene, Vorträge die
Leute zu nnterweisen und insbesondere zur Buße zu
mahnen.«

Das ist also unsere heil. Pflicht. Nur dann, wenn wir
diesem ehrenvollen Aufträge nachkommen, werden s1ch die Ein-
zelnen gewöhnen, christlich zu denken und christlich zu handeln
wie im Privatleben, so auch in der Oeffentlichkeit.

Ganz leicht und ungezwungen werden sich hier die Pre-
digten über Generalbeicht, Aussöhnung mit dem Nächsten, Ab-
tödtung (Fasten und Almosengeben) anreihen und der Ausblick
in die socialen Verhältnisse unserer Zeit wird die Mahnung
des Priesters kräftigst unterstützen.

Es soll weiter ebenso entflammt werden der Gebetseifer
des Volkes. »Das christliche Leben steigt und fällt, sinkt und
unterliegt nach außen in demselben Grade, als im Innern
der Kirche das Gebetsleben fällt oder steigt.«

Die ganze Ehristenheit soll demüthig in Zerknirschung und
voll Vertrauen immer wieder gemeinsam rufen, ja zum Him-
mel schreien: ,,Gieb Herr! Frieden in unsern Tagen; denn es
ist kein Anderer, der für uns streitet, als du unser Gott.«

Aufmerksam gemacht soll das Volk besonders werden auf
die Kraft und Bedeutung des öffentlichen, des gemein-
samen Gebetes. Oeffentlich bekennen soll das Volk wie-
der seinen König Christus, damit er sich nicht unser schäme
am Tage des Gerichtes.

Das Jubiläum ist unter den Schuß der Königin des hei-
ligen Rosenkranzes gestellt und das Rosenkranzgebet hat der
heil. Vater besonders empfohlen, »als die schönste Form des
Gebetsgeistes, der Zeitlage angemessen, leicht zu verrichten und
ungemein nützlich und fruchtbringend.« Von höchster Stelle
sind uns also die Themate zu den Predigten und Belehrun-
gen schon gegeben.

Alle aber sollen die Einigkeit des Geistes im
Bande des Friedens bewahren, ja es soll sein die Zeit
der Eintracht und Liebe. Auch hierin müssen wir Priester
mit gutem Beispiele vorangehen, sonst fehlt unsern Arbeiten
der Segen von oben.

Wären häusliche Streitigkeiten unter uns selbst, so
würde sich lösen oder lockern das Band der ",Liebe zum unsäg-
lichen Schaden der Seelen. Um das hat unser Herr beim
Herannahen des größten Leidens am innigsten gebetet, daß
alle, die an ihn glauben, einander auch lieben. Wo soll

die Liebe zu suchen sein, wenn nicht bei den Kindern der
Kirche? Wo, wenn nicht bei den Priestern? Wie viel liegt
daran, daß wir Priester selbst Liebe und Eintracht hegen und
pflegen und da Friede stiften, wo die Brüder und Schwestern
einander bekämpfen und anfeinden«

Mögen wir also in dieser heil. Jubiläumszeit das Bei-
spiel eines eifrigen und einträchtigen Wirkens geben, und so
zeigen, nicht blos daß wir die Zeit und unsere Aufgabe ver-
stehen, sondern auch ein Herz haben für die Einzelnen wie
für die großen Anliegen der Kirche, und es uns ein wahres
Anliegen ist, das Herz des obersten Hirten zu erfreuen, dessen
Herz Uns Allen gehört. Va1e, 0ra.

Chriftliche Kunst.
Das hochwürdigste bischöfliche Ordinariat von Rotten-

burg hat an die hochw. Decanatämter der Diöcese folgenden
Erlaß, betreffend eine Statistik der kirchlichen Kunst-
Alterthümer und Kunstgegenstände der Diöcese
Rottenburg, gerichtet:

Der derzeitige Vorstand des Diöcesankunstvereins, Herr
Professor Dr. Keppler in Tübingen, beabsichtigt eine Statistik
der kirchlichen Kunst-Alterthiimer und Kunstgegenstände unserer
Diöcese anzufertigen. Neben den Denkmälern der Architektur
und den bedeutenderen und mehr bekannten Werken der Malerei
und Sculptur sollen in dieser Statistik auch die noch vorhandenen
Erzeugnisse der kirchlichen Kleinkunst verzeichnet und zugleich
ein Ueberblick über das gegeben werden, was in den drei
letzten Decennien an Neubauten, Restaurationen und Neu-
anschaffungen geschehen ist. Zur Lösung dieser umfassenden
Aufgabe, welche für die Diöcese von allgemeinem Interesse ist,
erscheint die Mitwirkung der Geistlichkeit sehr erwünscht. Der
Bitte des Kunstvereinsvorstandes, diese in Anspruch nehmen
zu dürfen, glaubten wir daher entsprechen zu sollen und
beaustragen die Decane, die ihnen unterstellten Pfarrer und
Pfarrverweser zur schriftlichen Berichterstattung über die nach-
stehenden Punkte zu veranlassen.

I. Ob nicht in den Kirchen und Kapellen aus der romanischen,
gothischen und Früh-Renaissance-Zeit s1ch vorfinden: 1. Einzelne
Tafelgemälde, 2. einzelne Werke der Scultur, 3. Ciborien,
Kelche, Monstranzen, Reliquiarien, 4. Hostienbüchsen, Meß-
kännchen, 5. Kreuze, 6. Leuchter, Kerzenständer, 7. Lampen,
8. Glocken, Schellen, 9. Rauchfässer, Schiffchen, 10. Schlosser-
arbeiten, 11. Gefäße für die heil. Oele, 12. Paramente,
gewobene, gestickte.

II. Ob seit dem Jahre 1850 Neubauten an Kirchen und
Kapellen erstellt, oder Neuanschaffungen von Altären, Kanzeln,
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Chorstühlen, Kirchengestühl, Monstranzen, Kelchen, Wand-
malereien, Tafelgemälden, Glocken erfolgt seien, welchen Stils,
wann, von wem und von welchem Gesammtaufwande?

Priester - Erercitien
finden vom 5. Juli Nachmittags 5 Uhr bis den 9. früh in
St. Annaberg -statt, und werden Anmeldungen bis zum
2. Juli angenommen von P. Athanasius Kleinwächter
in St. Annaberg O.-S.

3f1Iersoual-Y1arhrictJten.
Angestellt wurden die Herren:

Kaplan Victor Ganczarski zu Viskupitz als I. Kaplan in
Rosenberg. -� Weltpriester Paul Ganfe als Kaplan in Trachenberg.

(I0ngregati0 Latini«
Den 19. Mai starb -Herr Erzpriefter, Geistlicher Rath, Pfarrer von

Reichenbach Adolph Rinke R. i. p. Als soda1is ist aufgenommen
Herr Pfarrer Hermann Peisert in Baitzen, Archipr. Camenz.

Gestorben sind:
Geistl. Rath, Pfarrer Hr. Karl Halpaus in Mogwitz s- 22. Mai 1886.
Cmer. Pfarrer Hr. EmanuelRBerner in Winzig -f- 4. Juni 1886.

« s. P.

Sowol)l deutsch als auch politisch:

Fonbiläuu3:«-�g5üchlein
Bisthum Vreslau und seines Delegatur-Bezirkes

für das außergewöhnliche

«IiulIiläum im Jahre 1886.
Nach dem Hirtenbriefe des Hochwürdigsten Herrn Fürsibischof

Robert. "

Zweig 15 gis.
Probe-Exemplare stehen gratis und franev zu DkCUstEU«
G. P. Aderholz� Buchhandlung m Breslau.

(i Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu
H beziehen,
 in Breslan durch G. P. Aderholz� Buchhandlung:

, Die » .
is x!Erebesseufzer zum goiilulien Herzen Felix is)in Predigten erklärt von
 J) . « d �ch Frank, ZPfarrer in Wiesen, lJay?å.lrE:ndrtErgt:- und ehemaliger Reichtags-
H gcOl� M ck. H
 410 Seiten gr. 8. broschirt 3 Mark 50 Pfg.
O Verlag von Ferdinand Schöningl) E)
(,) in Paderborn nnd Münster.

Verlag der Zins. xkäsel�sklJen HuklJlJandlung in x�eenrpten.
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des Jus und Auslandes,
in Breslau durch G. P. Aderholz� Buchhandlung:

Jnviliiumg-j1lredigten.
Homilien·über das von unserm Vater Papst Lea XIll.
ausgeschr1ebene und unter den Schutz Mariens der Königin
des heil. Rosenkranzes gestellte außerordentliche .Jubiläum

im Jahre des Heiles 1886
von Andreas Mosandl.

8«�. 112 Seiten. Preis Mark 1,50.
Die zeitgemäße und gewiß vielen Geistlichen willkommeue Schrift

enthält fünf Predigten: 1) der Verkünder des außerordentlichen Jubi-
läums, dessen Wichtigkeit und Bedeutung überhaupt insbesondere für
unsere Zeit; 2) das Jubiläum, gestellt unter den Schutz und die
besondere Fürbitte Maria�s, der Königin des heili sten Rosenkranzes;Z) »das außerordentliche Jubiläum und unsere Päicht bezüglich des
gefahrdeten Glaubens und bezüglich der verfolgten Kirche; 4) Was
können wir gewinnen, �� was sollen wir gewinnen; 5) der durch
das Jubiläum zu erweckende Geist und die bleibende Furcht desselben.

x7jerder�scl1e Verlag;-tJandlung, Freiburg (Yaden).
Soeben ist erschienen und durch alleBuchhandlungen zu beziehen-

in iBre8kau durch G.  eHIcIerk1okz� BuchhandlUng:
« « « ent altend sechs

C[l;okaImesseU,
zwei Credo aus dem 0rdinarium Missae, Litaneien und das
Choral-Te1)eum. Herausgegebenin derCheve�schenZiffernotaiion.
Mit Approbation des hochw. Herrn Erzbischofs von Freiburg.
80. (lV u. 55 S.) 90 Pf.

N« Verlag der Das. JR«o«sel�sciJen Ziuct)l1andlung in Mem;-ten. -I
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen,
in Breslau durch G. P. iAderholz� BuchhandIung:

K-« Für den Herz-Iesu-Monat! II

IHfakmeu
zum heiligften Herzen Iesu.

Mit bischöflicher Approbation.
1g60. Preis broch. 20 Pf., gebd. in Rück- u. Eck- Leinwand 30 Pf.

:-· Weihrauch.
«� Nur beste ausgelesene Waare, Marke St. Peter, ««

mpfiehlt den hochwürdigen Pfarr-Aemteru zu 2,5() Mk. S
I: per- Kilo. Bei Besiellung von 3 Kilo, franco durch -··

ganz Deutschland und Oesterreich gegen vorherige Ein-
sendung oder Nachnahme-Gestattunlg des Betrages. «»Hochachtungsvo : «

3Jarntbrunn�i-!Schl.  P1v�II»·t�ek, Ap3theker. «··s .-

J. tIoeptnek G (-0.,
Breslau, Nitterplatz Nr. 2,

empfehlen ihr großes Lager sämmtlieher Kirchengeräthe
in jeder Metall- und Stilart und führen alle diesbezüglichen
Nenovationen aufs Beste aus. ,

Referenzen zur Se e
Muster gra su ranco.
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